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3. Satzung  

zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Heiligenhaf en 
(Kreis Ostholstein)  

 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der 

Stadtvertretung vom 11. Dezember 2008 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises 

Ostholstein folgende 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung für die Stadt Heiligenhafen 

erlassen: 

 

 

§ 1 

 
In § 4 Abs. 1 wird folgender Buchstabe angefügt:  

g) Stadtwerkeausschuss  

 Zusammensetzung:  7 Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter.  

 Aufgabenbereich:  Vorbereitung der Beschlüsse der Stadtvertretung in Angelegenheiten 

  der Stadtwerke Heiligenhafen, Beratung mit der Werkleitung. 

 

§ 2 

 
Diese 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt am 11. Dezember 2008 in Kraft. Die 

Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wurde durch 

Verfügung des Landrats des Kreises Ostholstein vom 23.12.2008 erteilt. Die vorstehende Satzung 

wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

Heiligenhafen, den  23. Dezember 2008 

In Vertretung: 

 
 
 
 
 

(Stephan Karschnick) 
Erster Stadtrat 


